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 Veröffentlicht am 19.12.2001

Index

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §167 Abs2;

BAO §22 Abs1;

BAO §23 Abs1;

Rechtssatz

Die Behauptung, es sei in Kleinunternehmen "nicht unüblich", Dienster;ndungsprämien und Abfertigungen durch die

Übergabe von Wertpapieren zu leisten, findet in der allgemeinen Lebenserfahrung keine Entsprechung.
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